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sowie Nico Cieslar, Leiter Tourismusmanagement in Forchheim, 
noch auf eine Tour durch die Stadt. Zu sehen gab es das neue 
„Bad am Wald“ sowie eine Führung durch die Villa Conta.
Am späten Nachmittag traten die drei Herren wieder die 
Heimreise an.

Fotos: Stadt Pößneck

Erscheinungstermin der nächsten 
Ausgabe des Stadtanzeigers

Freitag, 12.04.2024

Redaktionsschluss
Dienstag, 02.04.2024, 16:00 Uhr

Alle Inhalte bitte digital liefern (keine PDF).
Texte bitte möglichst kurz fassen mit maximal 1 Foto.

E-Mail-Adresse der Redaktion:
stadtanzeiger@poessneck.de

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Abdruck!
Wir behalten uns Kürzungen und Änderungen vor.

***

In unserem Online-Archiv unter www.poessneck.de
finden Sie nicht nur das jeweils aktuelle Heft,
sondern sämtliche Ausgaben seit 2006 sowie

die Stadtanzeiger-Redaktionsschluss-Terminplanung.

Familiennachrichten

Sterbefälle:

04.02.2024 Pößneck Roland Ernst
07.02.2024 Pößneck Andy Blockus
08.02.2024 Pößneck Alexandra Schumann
09.02.2024 Pößneck Burgi Fritsche, geb. Thielemann
19.02.2024 Pößneck Werner Hornig
22.02.2024 Saalfeld Gertrud Fötsch, geb. Biernat
22.02.2024 Bad Berka Helga Emmy Thalmann, geb. Bernoth
22.02.2024 Saalfeld Erika Theresia Larose, geb. Streit
23.02.2024 Pößneck Gertrud Bernhardt, geb. Burkert

Aktuelles aus Pößneck

2. Business Night RUN 

Anmeldeschluss am 24. März 2024

Die Stadt Pößneck feiert in 2024 700 Jahre 
Ersterwähnung von Pößneck als Stadt. 
Dies ist die Grundlage für die Wette der 
Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG mit dem 

Ulli Welz - scheidender 
Städtepartnerschafts-
beauftragter

Holger Lehnard - neuer 
Städteparternschafts- 
beauftragter

Nachrichten aus dem Rathaus

Versorgung zum Pößnecker Stadtfest 
gesichert

Stadt und Wirteverein unterzeichnen 
Dreijahresvertrag

Foto: Stadt Pößneck
Im Rahmen des 700-jährigen Jubiläums soll in diesem Jahr natürlich 
auch ein besonderes Stadtfest gefeiert werden. Das Datum steht 
fest (6. bis 8. September) - und die kulinarische Versorgung 
der Festgäste ist nun frühzeitig gesichert. Denn jüngst haben 
Stadtverwaltung und Pößnecker Wirteverein bekanntgegeben, die 
bisherige, sehr gute Zusammenarbeit fortzuführen.

Im Rathaus wurde dementsprechend ein Vertrag nicht nur für 
das Stadtfest im Jubiläumsjahr, sondern für insgesamt drei 
Jahre bis 2026 geschlossen. „Für uns kommt eigentlich nichts 
anderes infrage, als die Versorgung in die Hände der lokalen 
Gastwirte zu geben“, sagte Bürgermeister Michael Modde bei 
der Vertragsunterzeichnung. Heiko Lehrmann, Vorsitzender des 
Pößnecker Wirtevereins, zeigte sich ebenso äußerst zufrieden mit 
dem Dreijahresvertrag, der die nötige Planungssicherheit gibt.

Der „Partnerschaftsbeauftragte der Herzen“

Ulli Welz aus Forchheim offiziell verabschiedet

Über 30 Jahre war Ulli Welz der Partnerschaftsbeauftragte 
aus dem fränkischen Forchheim für Pößneck. Nun wurde 
der 76-Jährige aus diesem Ehrenamt verabschiedet. Seine 
Nachfolge tritt Holger Lehnard an.

Rund 185 Kilometer trennen die beiden Partnerstädte 
Pößneck und Forchheim - doch es sind die Menschen, die die 
Städtefreundschaft stets lebendig halten. Und so ist es auf 
Forchheimer Seite vor allen Dingen Ulli Welz zu verdanken, dass 
diese Verbindung nach mehr als 30 Jahren noch immer so gelebt 
wird.
„Für Ulli Welz war die Partnerschaft nicht nur ein Job - er war 
immer mit dem Herzen dabei und er ist vor allem einfach ein guter 
Mensch“, formulierte es Bürgermeister Michael Modde im Rahmen 
der Verabschiedung in Pößneck. Zum Dank für sein Engagement 
erhielt Welz die Ehrenmedaille der Stadt in Gold und wurde mit 
einem Augenzwinkern zum „Partnerschaftsbeauftragten der 
Herzen“ ausgezeichnet. Ulli Welz hat die Verbindung zu Pößneck 
stets hochgehalten und sehr aktiv begleitet.
In seiner Heimatstadt wurde er von Forchheims Oberbürgermeister 
Dr. Uwe Kirschstein bereits als „Herr Pößneck“ bezeichnet und 
so wundert es kaum, dass er der thüringischen Partnerstadt 
auch in Zukunft die Treue halten will. Im Anschluss an ein Treffen 
im Rathaus begab sich die kleine Forchheimer Delegation 
bestehend aus Ulli Welz, seinem Nachfolger Holger Lehnard 
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Rathauskonzert

Kammerkonzert mit Torben Jans (Violine) und  
Deren Wang (Klavier)

Mittwoch, 20. März 2024, 19:30 Uhr
Rathaussaal

Am Mittwoch, dem 20. März, findet im historischen Pößnecker 
Rathaussaal das erste diesjährige Kammerkonzert mit Torben 
Jans (Violine) und dem japanischen Pianisten Deren Wang 
statt. Zu hören gibt es auserlesene Meisterwerke von Robert 
Schumann, Franz Schubert und Ludwig van Beethoven.

 

Fotos: Konzertagentur Thüringen
Eintrittskarten für dieses Konzert gibt es bereits in der Tourist-
Information (Tel. 03647 412295) - eine Reservierung wird 
empfohlen.

Vortrag: Hexenverfolgung in der Region 
(Karl Ernst)
Donnerstag, 25. April 2024, 17:00-18:30 Uhr
Museum642 - Pößnecker Stadtgeschichte

Die Beschäftigung mit dem 
Thema „Hexenverfolgungen 
in der Region Saale-Orla“ 
ist von enormer Bedeutung, 
um historische Ereignisse zu 
verstehen, die das soziale, 
kulturelle und politische Gefüge 
unserer Region geprägt 
haben. Diese dunkle Periode 
der Geschichte dient als 
Spiegel für gesellschaftliche 
Ängste, religiöse Intoleranz 
und Machtstrukturen, die auch 
heute noch Auswirkungen 
haben können. Der Fokus auf 
lokale Hexenverfolgungen wirft 
zudem ein Licht auf aktuelle 
Fragen der Religionsfreiheit, 
Geschlechtergerechtigkeit 
und sozialen Toleranz und 
fordert dazu auf, sich mit den 
Mechanismen von Macht-
missbrauch und Vorurteilen 

auseinanderzusetzen.

Im Vortrag soll daher das Thema der Hexenverfolgung in der 
Region anhand der verfügbaren Quellen angerissen und 
anschließend anhand von Fragen vertieft werden. Dabei werden 
u.a. folgende Themen angerissen:

Foto: Stadtarchiv Pößneck

Bürgermeister von Pößneck Michael Modde. Das Orga-Team 
wettet, dass Michael Modde es nicht schafft, 700 Starter für 
die Laufveranstaltung am 12.04.2024 akquirieren zu können. 
Sollte es Herrn Bürgermeister Modde gelingen, 700 Läufer an 
die Startlinie zu bringen, spendet die Genossenschaftsbank 
zusätzlich zu den 3 € pro Läufer an das Freizeitzentrum in 
Pößneck insgesamt 1.500 € an weitere drei regionale Vereine.
Die Verantwortlichen des Business Night RUN freuen sich auf 
eine rege Beteiligung am 12. April 2024. Der Startschuss fällt 
um 20:00 Uhr an der Shedhalle.
Die 5 Kilometer lange Laufstrecke erstreckt sich durch das 
Stadtgebiet von Pößneck und sollte innerhalb einer Stunde 
von allen Startern absolviert werden. Natürlich freuen sich die 
Läufer auch über zahlreiche Zuschauer, die an der Strecke die 
Teilnehmer anfeuern.
Die Verantwortlichen der DenkMahl Rösterei sorgen am Tag 
des Laufes für kulinarische Köstlichkeiten für die Läufer und 
Zuschauer an der Shedhalle.
Alle Informationen zum Lauf im Saale-Orla-Kreis und zur 
Anmeldung finden Interessierte unter www.volksbank-laufen.de. 
Alle regionalen Firmen können sich zum Lauf für den guten Zweck 
durch Pößneck anmelden. Am Tag des Laufes ist vor Ort keine 
Anmeldung möglich!

 

 

 

Jubiläumsjahr

Frühlingssingen im Pößnecker 
Schützenhaus

mit Chören aus Pößneck und Umgebung

Sonntag, 17. März 2024, 15 Uhr

Kurz vor dem offiziellen Frühlingsanfang lädt die Stadt Pößneck 
herzlich zum traditionellen Frühlingssingen in das Schützenhaus 
Pößneck ein. Lassen Sie uns gemeinsam mit den Chören der 
Region die Reise in die aufblühende Jahreszeit beginnen und 
den Frühling musikalisch anstimmen.
Mit dabei sind:
Frauenchor Cantat, Gesangverein Langenorla-Kleindembach, 
Gesangverein Schlettwein, Männergesangverein Liedertafel 1844 
Pößneck, Chor der Grundschule Pößneck Ost, Maxhüttenchor 
Unterwellenborn, Kantorei der evangelischen Kirchgemeinde, 
Gesangverein Dreiklang Bodelwitz, Männergesangverein Birkigt/
Bucha/Großkamsdorf.

Für Getränke und einen kleinen Imbiss ist gesorgt. Einlass zu der 
Veranstaltung ist 14 Uhr.
Karten erhalten Sie bereits für 8 € im Vorverkauf in der Tourist-
Information Pößneck, Klosterplatz 2-4-6, Tel. 03647 412295.
An der Tageskasse gibt es die Eintrittskarten dann für 10 €.
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Tickets gibt es für 3,50 € in der Tourist-Information Pößneck 
(Klosterplatz 2-4-6).

***

Sie wollen sich an unserem Jubiläum beteiligen? Dann melden 
Sie sich gern bei uns unter gemeinsam700@poessneck.de.
Alle Informationen finden Sie unter www.poessneck.de.

Nachhaltigkeitswochen

Ausstellung „Nachhaltigkeit in der Region“
15. - 27.04.2024, Stadtbibliothek Bilke, Eintritt frei
Im Jubiläumsjahr wird es zum Thema „Nachhaltigkeit“ vom 
15. bis 27.04.2024 in der Bilke eine Ausstellung mit dem Titel 
„Nachhaltigkeit in der Region“ geben, die sich den Themen 
Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft widmet. Die 
Ausstellung bietet einen Einblick in Projekte und Initiativen 
lokaler Akteure, die dazu beitragen, die Zukunft nachhaltiger zu 
gestalten. Die Ausstellung soll nicht nur informieren, sondern 
auch dazu anregen selbst aktiv zu werden. Dazu präsentieren 
wir passende weiterführende Literatur zum Ausleihen. Die 
Ausstellung wird in den Räumen der Stadtbibliothek zu den 
normalen Öffnungszeiten gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Bastelnachmittag „Aus alt mach was cooles Neues“
Do., 18.04.2024, 14:00 - 17:00 Uhr, Stadtbibliothek Bilke
In Zusammenarbeit mit dem Freizeitzentrum Pößneck e.V. wird 
passend zur Ausstellung „Nachhaltigkeit in der Region“ ein 
Bastelnachmittag für Familien mit dem Motto „Aus alt mach 
was cooles Neues“ stattfinden. Es geht darum, aus scheinbar 
nutzlosen Materialien neue, schöne und nützliche Gegenstände 
zu schaffen. An diesem Nachmittag werden drei verschiedene 
Bastelprojekte angeboten. Kommen Sie vorbei und entdecken 
Sie kreative Möglichkeiten, wie Sie aus alten Materialien neue 
Schätze schaffen können. Die Teilnahme ist kostenlos; nur für die 
Materialien wird ein kleiner Beitrag erhoben. Wir freuen uns auf 
zahlreiche kreative Köpfe und einen inspirierenden Nachmittag 
voller Spaß und Nachhaltigkeit.

So., 21. April 2024, 14:00 Uhr |
Start: Oberer Friedhof Pößneck, Höhe Haupteingang
„Wanderung durch die Landwirtschaft“
Die Agrarprodukte Ludwigshof eG lädt alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger zu einer Wanderung durch heimische 
Flure ein. Bereits zum 4. Mal in Folge etabliert sich die „Wanderung 
durch die Landwirtschaft“ zu einer festen Größe in unserer Region. 
In Verbindung mit dem Aktionsjahr „gemeinsam 700“ sollen zur 
diesjährigen Wanderung die Landwirtschaftsflächen rund um 
Pößneck im Mittelpunkt stehen. In bewegter Form erfahren Sie viel 
Interessantes und Wissenswertes zur Landwirtschaft um Pößneck.
Die Wanderung ist als Rundweg von ca. 5 km angelegt, Gehzeit 
ca. 2 1/2 Stunden.
WeiterE Informationen erhalten Sie unter Telefon 03647 / 4405-
213.

Lesung: „Deutschland 2050“ mit Toralf Staud
im Anschluss Diskussionsrunde Nachhaltigkeit in der 
Region
Fr., 26.04.2024, 17:00 Uhr, Stadtbibliothek Bilke, Eintritt frei

Auf Grundlage wissen-
schaftlicher Erkenntnisse 
aus zahlreichen 
Forschungsfeldern wird 
geschildert, wie wir in dreißig 
Jahren arbeiten, essen, 
wirtschaften und Urlaub 
machen. Welche neuen 
Krankheiten uns zu schaffen 
machen. Wie sich unsere 
Landschaft, unsere Wälder, 
unsere Städte verändern. 
Toralf Staud nimmt Sie mit 
auf eine Zeitreise in die 
Zukunft. Im Anschluss daran 
werfen Vertreter aus der 

• Wunder- und Hexenglaube in lokalen Dokumenten aus fünf 
Jahrhunderten

• Die religiösen, politischen und sozialen Rahmenbedingungen 
im 16. und 17. Jahrhundert

• Die Hexenverfolgungsordnung von Herzog Johann Casimir 
von Sachsen-Coburg von 1625 und ihre Auswirkung

• Pößnecker Hexenprozesse und ihre Widerspiegelung in 
lokalen Akten und überregionalen Rechtsveröffentlichungen

• Langfristige Auswirkungen auf die Gemeinschaft

Als Dozent gastiert der ansässige Regionalforscher Karl Ernst, 
der sich seit Jahrzehnten umfangreich und professionell mit 
der regionalen Geschichte der Stadt Pößneck und Umgebung 
auseinandersetzt und Kenntnisse aus dem Bereich der 
historischen Quellenforschung und des Archivwesens mitbringt. 
Er ist u. a. bekannt für seine regelmäßig erscheinenden Artikel 
und Publikationen in den Pößnecker Heimatblättern.

Foto: Stadtarchiv Pößneck
Der Vortrag ist eine Veranstaltung der VHS in Zusammenarbeit 
mit der Stadt Pößneck und dem Museum642 und wird gefördert 
durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. 
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist aufgrund der Förderung 
kostenlos. Aus Planungsgründen ist eine telefonische Anmeldung 
bis spätestens eine Woche vor dem Termin erforderlich (Tel.: 
03663 488 144).

Freuen Sie sich auf folgende weitere 
Veranstaltungen im Rahmen unseres 
700-jährigen Stadtjubiläums:
Sa., 16. März 2024 15:30 Uhr | Start: Hauptportal Stadtkirche
„Öffentliche Führung durch die Stadtkirche Sankt 
Bartholomäus Pößneck mit Orgelvorspiel auf der 
Kreutzbach-Jehmlich-Orgel“
Ein wesentliches Zeugnis der Geschichte unserer Stadt ist 
die weithin sichtbare gotische Stadtkirche mit ihrem 48 Meter 
hohen Turm, die in ihrem Innenraum mehr als 600 Menschen 
Platz bietet. Alle weiteren historischen Daten und Hintergründe 
erfahren Sie zur Führung von unserem Pfarrer Jörg Reichmann. 
Zusätzlich wird Kantor Cornelius Hofmann die Orgel spielen und 
Sie können sich von dem romantisch warmen und vollen Klang 
der Kreutzbach-Jehmlich-Orgel überzeugen.
Im Rahmen des 700-jährigen Stadtjubiläums gibt es jeden Monat 
die Möglichkeit, an einer Stadtführung teilzunehmen, ohne eine 
eigene Führung zu buchen. Eintritt: 3 €| Kinder unter 6 Jahren frei 
(KVV bis kurz vor Beginn der Führung in der Tourist-Info).

Do., 02. Mai 2024, 17:00 Uhr | Schützenhaus Pößneck
„Blick hinter die Kulissen des Schützenhauses“
Erfahren Sie Wissenswertes über die Abläufe der Programmplanung 
sowie über die Veranstaltungstechnik im Schützenhaus. Weiterhin 
haben Sie die Möglichkeit einen Blick hinter die Kulissen während 
der 60-90minütigen Führung zu werfen.

Foto: Joachim Gern
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die neuesten Trends, exquisite Dienstleister und romantische 
Dekorationen, die Ihre Hochzeit oder Veranstaltung zu etwas ganz 
Besonderem machen. Von traumhaften Blumenarrangements, 
über stilvolle Dekoration bis hin zu phantastischer Innenraum-
Pyrotechnik - lassen Sie sich von kreativen Ideen inspirieren.
Tauchen Sie ein in die Magie der Herzmomente und finden Sie 
alles, was Sie für Ihren großen Tag benötigen. Erfahrene Experten 
stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um Ihren großen Tag 
unvergesslich zu machen. Seien Sie dabei, wenn Herzmomente 
geschaffen werden - eine Messe, die Herzen höherschlagen 
lässt.
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen die Schönheit und Einzigartigkeit 
jeder Hochzeit und Veranstaltung zu zelebrieren.
Seien Sie am 17.03.2024 dabei!

Pößnecker Ostermarkt mit verkaufsoffenem 
Sonntag und Osterschule

am Sonntag 24. März 2024 ab 10:00 Uhr 
in der Innenstadt

Am 24. März findet in der Pößnecker Innenstadt der traditionelle 
Ostermarkt von 10:00-17:00 Uhr statt. Zudem sind ab 13:00 Uhr alle 
Shopping-Freunde zum Bummeln in den Pößnecker Geschäften 
zum verkaufsoffenen Sonntag eingeladen.

Es bauen zahlreiche Markthändler ihre Stände auf dem 
Marktplatz, in der Schuhgasse, in der Krautgasse und in der 
Breiten Straße auf. Das Angebot ist vielfältig und reicht von 
Haushaltswaren und Mode über kulinarische Spezialitäten, 
Kreativ-Stände, Händler mit Accessoires sowie Stände mit 
selbst hergestellten Erzeugnissen der Landwirtschaft oder des 
Gartenbaus. Es werden auch wieder Marktstände mit Trödel- 
und Flohmarktartikeln vor Ort sein. Für das leibliche Wohl 
sorgen die Gastronomen mit Deftigem vom Grill und vielen 
weiteren Angeboten. Das Freizeitzentrum wird mit verschiedenen 
Spielen und einer Hüpfburg die Kinder unterhalten, sodass ein 
entspanntes Einkaufen möglich ist. Der Osterhase ist auch da und 
wird ab 13:00 Uhr am Stand des Freizeitzentrums unter anderem 
eine Osterschule für die Kinder anbieten. Kurzum: Der Markt 
bietet Vieles, um die kalte Jahreszeit hinter sich zu lassen und 
stimmt auf ein schönes Osterfest ein. Und falls Sie zu Hause 
auch noch ein paar selbstgemachte Marmeladen, Strickwaren 
oder alte Trödelsachen von Oma und Opa zu verkaufen haben, 
können Sie sich gerne noch anmelden. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter Tel. (03647) 500 312 oder per Mail an  
markt@poessneck.de.

Attraktionen:

• Das trationelle Osterbacken findet dieses Jahr wieder mit 
unserem Bürgermeister Michael Modde und den Profis der 
Bäckerei Scherf vor dem Café in der Fußgängerzone statt. 
Der Erlös wird natürlich einem guten Zweck gespendet.

• Bei Eismann Uhren & Schmuck erhalten Sie mit etwas Glück 
bis zu 15 % Rabatt auf Silberschmuck (ausgenommen 
Bestellware). Vom 17.03. - 06.04.24 erhalten Sie bei der 
Trauringaktion 10% Rabatt auf goldene Trauringe (Gravur 
gratis)!

• In der Buchhandlung am Markt kann bei jedem Einkauf am 
Glücksrad gedreht werden - jeder Dreh ein Gewinn.

• Im Bistro am Markt gibt es Detscher
• In der Gaststätte „Am Stadttor“ erwarten den Besucher 

Kaffee und leckeren Bauernkuchen aus dem Holzofen, Bier 
vom Fass sowie Frühlingcocktails für die Damen.

• Unser Snack Point lockt die Besucher mit Bowle und Langos.
• Im Stoffladen Schmidt werden Rabatt-Ostereier versteckt.
• Der Osterhase freut sich auf viele Kinder in der 

Osterhasenschule vor der Buchhandlung am Markt.

Lassen Sie sich überraschen und freuen Sie sich auf viele 
weitere Aktionen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre Initiative der Selbstständigen
„Unser Pößneck“ und die Stadt Pößneck

lokalen Verwaltung, Landwirtschaft und Wirtschaft im direkten 
Gespräch einen Blick auf die Situation vor Ort. Sie geben 
interessante Einblicke in die lokalen Herausforderungen und 
deren Lösungsansätze.

Diese Veranstaltung findet in Kooperation der Volkshochschule 
Saale-Orla mit der Stadtbibliothek Bilke Pößneck statt.

Auf Spurensuche mit Pößchen und 
Neckchen
Die Osterzeit rückt in Pößneck heran. Pößchen und Neckchen 
bemalen gerade Ostereier und bringen sich mit Osterliedern 
so richtig in Stimmung. Während Pößchen laut singt: „Stups, 
der kleine Osterhase, fällt andauernd auf die Nase …!“ tanzt 
Neckchen beschwingt durch das Haus und hängt sich dazu die 
Schlaufen ihrer getrockneten Ostereier über die Ohren, sodass es 
aussieht wie verrückte Ohrringe. „Wirklich schick“, findet Pößchen 
und zwinkert seiner Schwester zu, die lustig die Ostereier an 
ihren Ohren baumeln lässt. „Da fällt mir gerade ein, wusstest du, 
dass diesen Monat das Pößnecker Frühlingssingen auch wieder 
stattfindet?“ „Und wusstest du, dass das Frühlingssingen schon 
seit über 20 Jahren Tradition in Pößneck ist?“, fragt Neckchen. 
„Nein, auch das wusste ich nicht Schwesterchen, aber hingehen 
können wir ja trotzdem“, sagt Pößchen und macht eine lustige 
Grimasse. „Was ist denn da los beim Ostersingen?“, will 
Pößchen nun wissen. Neckchen schwärmt, dass sie letztes Jahr 
bereits im Schützenhaus zum Frühlingssingen war und ganz 
viele tolle Chöre aufgetreten sind: „Es ist erstaunlich, was die 
Sänger alles mit ihren Stimmen können. Der ganze Raum wird 
mit Sang und Klang erfüllt.“ Pößchen hört gar nicht mehr richtig 
zu. Er holt bereits seine Jacke, um loszugehen. Neckchen fängt 
an zu lachen: „Du weißt aber schon, dass das Frühlingssingen 
erst am Sonntag stattfindet und heute erst Samstag ist.“ „Ach, 
schade“, findet Pößchen und überlegt: „Na gut, dann gehen wir 
eben morgen zum Frühlingssingen, aber nur, wenn du dann auch 
deine neuen Ohrringe trägst und wir heute das Märzrätsel lösen.“ 
Neckchen grinst, lässt ihre Ostereier-Ohrringe lustig wackeln und 
tänzelt gleich los, um einen Stift zu holen.

Pößchen und Neckchen 
suchen ihren Sitzplatz 
beim Frühlingssingen im 
Schützenhaus. Hilf den 
beiden! Ihr Sitzplatz ist der 
einzige, der einen anderen 
Buchstaben als das N 
auf der Rückenlehne hat. 
Der Buchstabe auf dem 
Stuhl der Geschwister 
ist der 3. Buchstabe vom 
Lösungswort!

LÖSUNGSWORT:  
G E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R K

Veranstaltungstipps

„Herzmomente“ Hochzeits- und 
Eventmesse!

Tauchen Sie ein in eine Welt 
voller Liebe, Inspiration und 
unvergesslicher Momente auf 
der „Herzmomente“ Hochzeits- 
und Eventmesse!
Am 17. März öffnen wir von 
13 bis 17 Uhr die Türen der 
Pößnecker Shedhalle zu 
einer Messe die Ihre Träume 
Wirklichkeit werden lässt. 
Entdecken Sie in einem 
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Schützenhaus
19. April 2024 | 20:00 Uhr
CAVEMAN - Du sammeln, ich jagen!
Titelrolle: FELIX THEISSEN

Der Amerikaner Rob Becker 
schrieb mit CAVEMAN das 
erfolgreichste Solo-Stück in der 
Geschichte des Broadways. 
Seit Sommer 2000 begeistert 
die Kult-Comedy auch in 
Deutschland alle, die eine 
Beziehung führen, führten 
oder führen wollen. CAVEMAN 
wirft einen ganz eigenen Blick 
auf die Beziehung zwischen 
Mann und Frau. Im „magischen 
Unterwäschekreis“ begegnet 
Tom, der sympathische Held 
im Beziehungsdickicht, seinem 

Urahn aus der Steinzeit, der ihn an Jahrtausende alter Weisheit 
teilhaben lässt: Männer sind Jäger und Frauen sind Sammlerinnen. 
Eine Tatsache, die die menschliche Evolution bis heute nicht 
hat ändern können. Mit immensem Mitteilungsbedürfnis und 
trockenem Humor und ironischem Blick beobachtet Tom die 
Lebensweise der Jägerinnen und Jäger. Das Stück macht süchtig, 
Rekorde wie: „Ich war zehnmal in der Vorstellung“ sind keine 
Seltenheit. Ein funkenschlagendes „One man“-Spektakel mit viel 
Humor und durchaus Tiefgang“ so die Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung und die Bild meinte: „Bittere Wahrheiten, 
zuckersüß verpackt. Tiefe Einsichten. Zum Brüllen komisch.“

27. April 2024 | 20:00 Uhr
Tanzabend „Let’s Dance!” mit der Discothek Landgraf
und Musik der 70er, 80er & 90er!
„Lambada“, „Dancing Queen“; „Rivers of Babylon“ - Na? Ohrwurm 
gefällig? Wippt das Bein schon mit? Dann ist unser Tanzabend 
genau das Richtige! Tanzen zu der guten Musik der 70er, 80er 
und 90er Jahre mit der Discothek Landgraf. Tickets gibt es im 
Stadtbad Pößneck für 11 € (Abendkasse: 13 €).
Einlass: ab 19:00 Uhr - Ende: 24:00 Uhr

14. September 2024 | 20:00 Uhr
Katrin Weber - “Nicht zu fassen“

Nicht zu fassen, da ist das neue 
Soloprogramm und dazu das Debüt-
Album „Ich würd Dich gerne wieder 
siezen“! Hier bekommt das Publikum 
wieder all ihre Facetten und ihre 
wunderbare Wandlungsfähigkeit 
geboten, komödiantisch, musikalisch 
und zuweilen auch akrobatisch.
Und immer erkennbar: Katrin Weber. 
Feiner Humor wechselt mit derbem 
Klamauk, divenhafte Verletzlichkeit 
mit fast burschikosen Momenten. 
Katrin Weber rührt und verführt, 
seufzt, säuselt und säuft, pariert 
gelassen (die Männerwelten) und 

Foto: Management

Foto: Management

30. Pößnecker Osterspaziergang

Karfreitag, 29. März 2024, 9:00 Uhr

Ecke Breite Straße/Krautgasse (Kreissparkasse)

Foto: Hartmut Bergner
Am Karfreitag wird wieder eine heimatgeschichtliche Wanderung 
durch Pößneck stattfinden. Der Pößnecker Osterspaziergang ist 
zu einer beliebten Tradition geworden und findet nunmehr schon 
zum 30. Mal statt. Der Verein für Heimatgeschichte Pößneck 
organisiert diesen wieder gemeinsam mit der Stadt und bekommt 
von der örtlichen Goethegesellschaft Unterstützung.
Anlässlich des Jubiläums wurden Stationen der Tour vom  
14. April 1995 eingearbeitet. Die Teilnehmer werden dabei sein, 
wenn die Urkunde zu ‚Peznik Stat und Hus‘ nach 700 Jahren 
nochmals überreicht wird. Die gesamte Strecke beträgt etwa 
5 Kilometer und sollte auch von Personen mit körperlichen 
Beeinträchtigungen zu bewältigen sein. Diese und jene 
Überraschung ist garantiert wieder eingeplant und auch an die 
Kinder wird gedacht. Am Ziel gibt es in diesem Jahr nicht nur 
die Postkarte zur Erinnerung sowie Getränke und Gebratenes 
vom Rost. Exklusiv besteht auch die Möglichkeit, ein Sonderheft 
der Pößnecker Heimatblätter zu erwerben. In diesem wurden 
alle bisherigen Pößnecker Osterspaziergänge in Wort und Bild 
zusammengetragen. Selbst der 30. ist enthalten. Ein gebundenes 
Stück Heimatgeschichte.

26. Kneipentour startet mit Warm-up

Party beginnt mit DJ auf dem Marktplatz  
am 6. April 2024 ab 19:26 Uhr

Die Pößnecker Kneipentour geht am 6. April 2024 in die 26. Runde. 
Die Tour führt an diesem Abend wieder durch die Pößnecker 
Innenstadt. Der Wirteverein Pößneck sowie die neun beteiligten 
Gaststätten und Bars laden zu diesem Höhepunkt im Pößnecker 
Kulturkalender ein. Längst ist die Pößnecker Kneipentour in der 
Region zu einem Alleinstellungsmerkmal mit großer Resonanz 
geworden. Zum Auftakt erwartet die Gäste ab 19:26 Uhr mit dem 
Fassbieranstich ein Warm-up mit DJ auf dem Marktplatz. Der DJ 
setzt sich ab 21 Uhr mit dem Partybus in Bewegung. Der Bus 
führt im 20-Minuten-Rhythmus von Kneipe zu Kneipe. Der DJ 
bleibt bis zum Tourende für die Gäste an Bord.

Ab 2 Uhr gibt es erneut zwei Heimbringerbusse ab Busbahnhof. Sie 
fahren über Kleindembach, Langendembach, Rehmen, Oppurg 
nach Neustadt (Route 1) sowie über Ranis, Schmorda, Wernburg 
nach Bodelwitz (Route 2). Eintrittskarten zum ermäßigten Preis 
gibt es ab sofort in allen teilnehmenden Gaststätten, der Total 
Tankstelle Pößneck und in der Stadtinformation Pößneck.

Teilnehmende Gaststätten und Bands:
Schiefes Eck: Zwei gegen Willi · Pilsbar Ins Eck: Peer Oxon; 
Carma Live Duo · Vaters Gaststätte: Lunics · Café Dittmann: 
Saitensprung · Ratskeller: Simple Jam · Bistro Am Markt: Die 
Kastrierten Kannibalen · Turmschänke: Sticky Fingers · DenkMahl 
Café: Rüdiger Mund · BOZOS (ehemals T11): DJ`s
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Tag der offenen Tür bei GGP Media GmbH
Am Samstag, dem 8. Juni 2024 laden wir alle Lese-, Buch- 
und Druckbegeisterte sowie alle Neugierige herzlich in unseren 
Betrieb ein. Von 10 bis 16 Uhr können die Räumlichkeiten des 
GGP und PSC per Rundgang besichtigt werden. Außerdem 
stehen unsere Mitarbeitenden und Azubis für Fragen bereit, Sie 
können leckeres Essen, erfrischende Getränke und vieles mehr 
genießen! Noch stecken wir in der Planungsphase, um Ihnen 
einen unvergesslichen Tag bieten zu können, daher können wir 
zum aktuellen Zeitpunkt noch keine genaueren Informationen 
teilen.

Weitere Informationen rund um unsere Infostände, Rundgänge, 
Kinderanimation, Essen und Trinken sowie Parkmöglichkeiten 
folgen in Kürze auf unserer Website www.ggp-media.de.

Mit freundlichen Grüßen,
Klara Gutschmidt
Qualitäts- und Umweltmanagement
GGP Media GmbH

Klosterplatz 2-4-6 | Tel.: 03647 412295
E-Mail: museum@poessneck.de | touristinfo@poessneck.de
Internet: www.museum642.de | www.poessneck.de
Öffnungszeiten:

Mo, Di, Fr, Sa: 11:00 - 16:00 Uhr
Do: 11:00 - 18:00 Uhr
So: 13:00 - 17:00 Uhr
Mi und an Feiertagen: geschlossen

Unsere Leistungen:
• Touristische Beratung zu Pößneck und der Region
• Stadt-, Museums- und Schaudruckerei-Führungen
• Kulturvermittelnde Angebote für Kinder und Jugendliche
• Gastgeberverzeichnis Pößneck und Umgebung
• Publikationen und Souvenirs
• Kartenvorverkauf für Veranstaltungen in Pößneck,  

Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie über 
den Ticket Shop Thüringen

• Thüringer Wald Card
• Fischerei-Erlaubnisscheine und vieles mehr…

Historische Schaudruckerei-Erzeugnis in 
Tourist-Info erhältlich
Der handliche Notizblock (21x10 cm) mit der Pößnecker Stadt-
Silhouette (abwechselnd in den 3 Farben schwarz, rot und blau) 
ist eines der neuen Erzeugnisse der Historischen Schaudruckerei 
Pößneck und für 1,50 € in der Pößnecker Tourist-Info für 
jedermann erhältlich.
Es handelt sich um ein mit historischer Satztechnik und 
Buchdruck gefertigtes Produkt der Pößnecker Schaudruckerei.

Mit dem Erwerb unterstützen 
Sie die Betreibung unserer 
Historischen Schaudruckerei 
sowie die Arbeit der 
dazugehörigen Mitglieder 
des Freundeskreises 
Druckindustrie im Verein 
Pößneck attraktiver e.V.

Foto: Stadt Pößneck

parodiert ausgelassen, zuweilen auch sich selbst und bleibt so 
auf ihre Art einfach nicht zu fassen. Ihr neues Solo wurde lange 
erwartet. Eher unerwartet dagegen kommt ihre erste Solo-CD 
„Ich würd Dich gerne wieder siezen“.
Von Tobias Künzel, einem der Köpfe der „Prinzen“, produziert, 
entstand feinster Kleinkunst-Pop und vereint all ihre Stärken mit 
Seiten, die man bislang von ihr noch nicht kannte. Musikalische 
Kostproben von der CD gibt es auch im neuen Programm 
„Nicht zu fassen“. Fazit: Unterhaltung - ganz oben angesiedelt, 
Kleinkunst - großformatig verpackt.

28. September 2024 | 20:00 Uhr
Christoph Köhlers - Die Magier 4.0
Die erfolgreichste Magic Ensembleshow Deutschlands

Was passiert, wenn 
Magie, Rock und Comedy 
aufeinandertreffen? 
Antworten darauf liefert 
Entertainer Christopher 
Köhler mit dem neuen 
Bühnenprogramm seiner 
Erfolgsshow. Neue Künstler, 
neue Sensationen: Mit „Die 
Magier 4.0“ stellt Köhler 
einmal mehr unter Beweis, 
wie facettenreich Magie sein 
kann: von schockierenden 
Performances des Bad Boy 
der deutschen Zauberszene 
himself - Christopher Köhler 
- über klassische Magie vom 
Weltmeister André Desery bis 
hin zu kurzweiliger Stand-up 
Comedy von Jens Wienand. 
Diese drei sind eine explosive 

Mischung - und zeigen, wie nah Humor, Verblüffung und 
Nervenkitzel beieinander liegen!

31. Januar 2025 | 20:00 Uhr
Rosina Nudelmann - „Der G-Punkt ist kein Einschaltknopf!“
Dr. Rosina Nudelmann (Julia 
Alsheimer), eine Paar- und 
Sexualtherapeuthin, hat es 
sich zur Herzensangelegenheit 
gemacht, in dieser Welt voll 
Bilder- und Informationsflut 
„richtig“ aufzuklären. So 
berichtet sie mit viel Witz 
und Charme von originellen 
und kuriosen Fällen aus ihrer 
Praxis. Selbst Anekdoten aus 
ihrem eigenen Leben werden 
ehrlich, tabulos und immer mit 
einem Augenzwinkern erzählt. Kein Thema wird ausgelassen: 
Pubertät, sexuelles Erwachen, flotter Dreier, Partnersuche, Sex 
im Eheleben, die Suche nach dem viel beschworenen G-Punkt, 
bis hin zur Frage nach der Wichtigkeit des Orgasmus und 
erlebbaren Sexualpraktiken.
Ihre Herzensbotschaft lautet: Sex ist wichtig, Liebe ist wichtig! 
Beides zusammen: der Knaller!
Da Frau Doktor auch gerne singt, wird sie diesen vergnüglichen 
Abend in Begleitung ihres Pianisten mit stimmungsvollen 
Klassikern des deutschen Chansons garnieren. Nachdem die 
Show bereits das Publikum des Quatsch Comedy Club begeisterte 
und es im Boulevardtheater Dresden stets „Ausverkauft!“ hieß, 
kommt „Der G-Punkt ist kein Einschaltknopf!“ nun erstmals 
nach Pößneck. Lassen Sie sich verzaubern von einer gehörigen 
Portion Charme, Humor und Musikalität. Genießen Sie einen 
unvergesslichen Abend.

Schützenhaus Pößneck - Neu im Vorverkauf:

Adventskonzert der Musikschule - 01.12.2024; 18 Uhr
Mario Basler-Basler ballert - 14.02.2025; 20 Uhr

Foto: Management

Foto: Management
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Conta & Böhme und erläutert was diese mit dem Geheimnis des 
Porzellans verbindet.

Für die Teilnahme an dieser Veranstaltung gilt ein ermäßigter 
Eintritt (3 €).
Anmeldung bis drei Tage vor der Veranstaltung unter museum@
poessneck.de oder Tourist-Information.

Klosterplatz 1 | Tel.: 03647 500320
E-Mail: bibliothek@poessneck.de
Internet: www.bilke-poessneck.de

Öffnungszeiten:

Montag: 11:00 - 17:00 Uhr
Dienstag: 11:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 11:00 - 18:00 Uhr
Freitag: 11:00 - 16:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 12:00 Uhr
Sonntag und an Feiertagen: geschlossen
Ostersamstag (30.03.2024) geschlossen

Außerhalb der Öffnungszeiten ist eine Medienrückgabe 
rund um die Uhr am neuen Medien-Rückgabekasten 
vor der Stadtbibliothek möglich. Darüber hinaus 
ist das Onleihe-Angebot der Bibliothek über  
www.thuebibnet.de verfügbar.

Lernspiele „Edurino“ für Vorschulkinder
Sie ist bekannt, die Unlust vor dem Lernen. Auch bei 
Schulanfängern kommt sie vor, weil ihre Aufmerksamkeitsspanne 
bzw. Konzentrationsspanne noch nicht so groß oder weil das 
Interesse nicht vorhanden ist. Dabei ist es für sie besonders wichtig 
die Grundlagen zu lernen und zu verstehen. Dazu kann nun in der 
Stadtbibliothek EDURINO ausgeliehen werden. Edurino beinhaltet 
verschiedene Lernwelten, die Kindern ab 4 Jahren Grundwissen 
spielerisch beibringen. Mit den verschiedenen Figuren tauchen sie 
in die unterschiedlichen Welten ein und lernen dort auf spaßige 
Art die Grundlagen kennen in z. B. Schreiben und Lesen, Rechnen 
oder logischem Denken.
In der Bibliothek sind insgesamt 6 Startersets vorhanden. Diese 
beinhalten: eine der Figuren, ein Eingabestift und 20 Lernspiele.
Alle Spiele sind mit der Edurino App auf Tablets spielbar.

Switch-Konsolenspiele und Spielekonsole

Jetzt gibt es neu in der 
Stadtbibliothek Bilke Konsolen-
spiele für die Nintendo 
Switch zum Ausleihen. Im 
Jugendbibliotheksraum 
können die Spiele an der 
Konsole auf dem neuen Smart-
TV ausprobiert werden.
Bei Interesse an der Ausleih-
theke melden.
Die Switch wird nur an 
Inhaber eines gültigen 
Bibliothekskontos 
ausgegeben.

Folgende Spiele sind ab sofort ausleihbereit:

• The Sector
• Boulder Dash 30th Anniversary
• HotWheels Unleashed Turbocharged 2
• Hogwarts Legacy Deluxe Edition

Foto: Stadtbibliothek Bilke

Objekt des Monats - Musik
Porzellanfiguren aus Meißen zählen - damals wie heute - zu 
den beliebtesten Objekten von Sammlern. Dazu gehört auch die 
sogenannte „Meissener Affenkapelle“. Sie wurde ursprünglich 
von Johann Joachim Kändler (1706-1775) im Jahr 1753 
entworfen und in den Jahren 1765/1766 gemeinsam mit dem 
Modelleur Peter Reinicke nochmals überarbeitet. Die Serie war 
ursprünglich für eine festliche Tafel gedacht gewesen und besteht 
aus 21 Figuren und einem Notenständer. Das Ensemble diente 
aber nicht nur Dekorationszwecken, sondern sollte, gekleidet in 
farbenfrohe Kostüme, menschliche Musiker parodieren. Der Affe, 
als ein beliebtes Motiv in der Kunst zu dieser Zeit, eignete sich 
aufgrund seiner Eigenschaften besonders gut, der höfischen 
Gesellschaft ironisch den Spiegel vorzuhalten. Das macht 
jede Figur einzigartig und für Liebhaber von Sammelfiguren 
besonders attraktiv. Aufgrund seiner Beliebtheit wurde das 
Motiv von zahlreichen Porzellanmanufakturen kopiert, darunter 
auch von der ehemaligen Porzellanfabrik Conta & Böhme aus 
Pößneck. Diese exportierte ihre Artikel einst in die ganze Welt. 
Ihr Verkaufsschlager waren Nippesfiguren aller Art.
Die Exponate dieser ehemaligen Pößnecker Porzellanfabrik 
sind ein Sammelschwerpunkt des Museum642 - Pößnecker 
Stadtgeschichte. In dessen Dauerausstellung findet sich auch 
eine „Affenkapelle“ von der Firma Conta & Böhme, gefertigt um 
1880 nach dem Vorbild der Meissener Affenkapelle.

Zu den sieben Affen - 
Bassgeiger, Fagottist mit 
Doppelrohrblatt, Geiger, 
Trommler, Dudelsackpfeifer, 
Waldhornbläser und 
Klarinettist - der ursprünglich 
neunköpfigen Kapelle sind 
Anfang Februar dieses 
Jahres zwei Variationen der 
Figur des „Kapellmeister“ 
beziehungsweise „Dirigenten“ 
als Dauerleihgaben von 
einem privaten Pößnecker 
Sammler hinzugekommen. 
Der Affe mit der pompösen 
Perücke und den über seinen 

Kopf energisch erhobenen Armen, hält einmal einen Taktstock 
und in der anderen Form ein zusammengerolltes Schriftstück - 
vermutlich ein Notenblatt - in der Hand.
Ob aus Meißen oder Pößneck, die Affenkapelle verkörpert in 
ihrer Gestalt noch heute ein jahrhundertealtes Kunsthandwerk 
und den Zeitgeist von vor über 270 Jahren.

Sonderpräsentation der „Affenkapelle“ im 
Museum642

Alle sieben Figuren der Affenkapelle einschließlich der beiden 
Neuzugänge - Variationen des Kapellmeisters - werden vom 
14.3. bis zum 11.04. in einer gesonderten Präsentation im 
Porzellanraum der Dauerausstellung des Museum642 zu den 
regulären Öffnungszeiten zu sehen sein.

Öffentliche Museumsführung
Wer Lust hat, in die spannende Geschichte unserer Stadt 
einzutauchen, den laden wir herzlich ins Museum642 ein.
Die nächste öffentliche Museumsführung findet am 
24. März, 14:30 Uhr statt. Unsere Museumspädagogen 
begrüßen Sie herzlich zu einer 60minütigen Hausführung.

Eintritt: Erwachsene 5 €| Schüler/Studierende 3 €| zzgl. 2 € 
Führungsgebühr pro Teilnehmer (Kinder unter 6 Jahren frei)

Tag des Thüringer Porzellans 2024
Am 6. und 7. April findet unter dem Motto „Weißes Gold aus 
der Welt der Experimente!“ wieder der Tag des Thüringer 
Porzellans statt.

Als Mitglied der Thüringer Porzellanstraße gibt das Museum642 
- Pößnecker Stadtgeschichte am Samstag, dem 6. April, um 
14:30 Uhr eine Führung zu den Anfängen der Firmengeschichte 

Neuzugänge zur „Affenkapelle“ 
im Museum642  
Foto: Museum642



Pößnecker Stadtanzeiger - 9 - Nr. 3/2024

Passionsoratorium „Golgatha“ von Bruno Leipold
Sa., 23. März um 17 Uhr in der Stadtkirche Pößneck
(mit Kantoreien aus Pößneck, Hildburghausen und Eisfeld 
sowie Instrumentalisten; unter Leitung des Regionalkantors C. 
Hofmann, der in diesem Konzert verabschiedet wird). Anlässlich 
des 145. Geburtsjubiläums des in Schlettwein wirkenden 
Komponisten Bruno Leipold (1879-1948) wird zur diesjährigen 
Passionszeit sein Passionsoratorium „Golgatha“ op. 216 in der 
Kooperation dreier Kirchen und Kantoreien aufgeführt. Das 1930 
entstandene, aber noch ganz der romantischen Musiksprache 
verhaftete Werk des in Lauscha geborenen Komponisten erklingt 
in einer Fassung für Soli, Chor und Streichorchester. Leipold hatte 
einst am Hildburghäuser Lehrerseminar Unterricht in Klavier, 
Orgel und Musiktheorie erhalten. Nach dreieinhalbjähriger 
Tätigkeit als Lehrer in Schlettwein begann er im Oktober 1902 
ein Musikstudium am Leipziger Konservatorium in den Fächern 
Violine, Klavier, Orgel und Gesang. Seit 1904 als Kantor in 
Wasungen tätig, wirkte Leipold seit Ostern 1916 in gleicher 
Funktion in Schmalkalden. 1922 wurde er dort zum städtischen 
Musikdirektor ernannt. Als Violinist (im von ihm geführten 
Streichquartett), Komponist und Dirigent (seines Männerchors 
und des Leipold-Orchesters) prägte er das Musikleben seiner 
Wirkungsorte entscheidend mit.

Musikalische Kreuzwegandacht
Fr., 29. März um 15 Uhr in der Kirche Jüdewein
(Text und Liturgie: Pfarrer J. Reichmann
Musikalische Leitung: Regionalkantor C. Hofmann)

Kirchgemeindeverband Krölpa-Öpitz
Ev. Pfarramt Krölpa; Martin-Luther-Str. 6, 07387 Krölpa
Pastorin Ute Thalmann, Tel.: 03647 413707

Gottesdienste:

10.03. 09:00 Uhr Trannroda
10:00 Uhr Herschdorf

17.03. 10:00 Uhr Hütten (Zentral-GD)
24.03. 14:00 Uhr Friedebach (Hl. Abendmahl)
28.03. 19:00 Uhr Krölpa (Gemeinderaum; Tischabendmahl)
29.03. 09:00 Uhr Öpitz (Abendmahl)

10:00 Uhr Herschdorf (Abendmahl)
31.03. 10:00 Uhr Friedebach
01.04. 13:00 Uhr Ranis (Stadtkirche)

15:00 Uhr Krölpa (Abschlussandacht Kirche;
Kaffeetrinken, Aktionen für Groß u. Klein
(Ostereiersuche)

07.04. 09:00 Uhr Trannroda
10:00 Uhr Hütten

Kirchenchor:
Mi., 16:00 Uhr Pfarrhaus Krölpa

Kinderkreis:
dienstags 15-16:30 Uhr

Regionales Konfirmandenprojekt:
Kl. 7: Fr., 8.03.; 17 Uhr Ranis| Sa., 13.04.; 10 Uhr Krölpa
Kl. 8: Sa., 9.03.; 10 Uhr Ranis| Fr., 12.04.; 10 Uhr Krölpa

Gemeindenachmittage:
Do., 21.03./11.04.; 14:30 Uhr Pfarrhaus

Katholische Pfarrgemeinde St. Marien
Kath. Pfarrgemeinde St. Marien; Ernst-Thälmann-Straße 6;
07806 Neustadt an der Orla| Tel.: 036481 23152
kath-kirche-neustadt-orla@gmx.de
Kirchort Pößneck: Pfarrkirche St. Josef, Str. d. Friedens 43;
Tel.: 03647 412238;
Öffnungszeiten Pfarrhaus Pößneck:

Do. 13:00 - 17:00 Uhr
Fr. 10:00 - 14:00 Uhr

Gem.-Referentin M. Wagner,
Tel.: 0176 81796722; mail: monika.wagner@bistum-erfurt.de

Landeskirchliche Gemeinschaft Pößneck
Neustädter Straße 23
Matthias Hubich, Tel.: 03647 416712

• Instant Sports Winter Games
• The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
• Das verrückte Labyrinth
• My Universe: Meine Tierklinik Hund&Katze
• Minecraft
• Pokemon Purpur
• Super Smash Bros. Ultimate
• Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück
• Landwirtschaftssimulator 23
• Paw Patrol World
• Super Mario Bros. Wonder
• Animal Crossing New Horizons
• Mario Kart 8 Deluxe
• Season Match 1+2
• Wonderboy Collection
• Instant Sports Summer Games

Musikabend mit Thomas Pfeffer und Alex

Mi., 13.03.2024, 19:00 Uhr,  
Stadtbibliothek Bilke (Bilke-Saal), Eintritt frei

Alexander Post und 
Thomas Pfeffer laden zu 
Interpretationen bekannter 
und beliebter Lieder von 
Reinhard Mey, Hannes Wader, 
Ulrich Rosky, MTS u.v.m. ein.
Freuen Sie sich auf einen 
stimmungsvollen Abend voller 
musikalischer Höhepunkte mit 
Gitarrenklängen und Gesang. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen 
und auf einen unvergesslichen 
Abend voller Musik und guter 
Laune.
Sichern Sie sich am besten 
schon jetzt Ihre Plätze 
und erleben Sie einen 
musikalischen Genuss der 
besonderen Art. Wir freuen 
uns auf Anmeldungen unter Tel. 03647 500 320 oder bibliothek@
poessneck.de.

Kirchliche Nachrichten

Evangelisch-Lutherische  
Kirchengemeinde Pößneck
Pfarrer J. Reichmann; Tel.: 03647 504415
Stadtkirchenamt D. Müller: Tel.: 03647 412280 (Fax: 504414)
Gottesdienste

10.03. 10:00 Uhr GZ
16.03. 14:00 Uhr Schlettwein (Samstag)
17.03. 10:00 Uhr GZ (Familien-GD, Taufe, Kirchenkaffee)
22.03. 09:30 Uhr DRK Pflegeheim
24.03. 10:00 Uhr GZ
29.03. 15:00 Uhr Jüdewein (Karfreitag-Kreuzweg)
30.03. 10:00 Uhr Stadtkirche (Karsamstag)
31.03. 10:00 Uhr Stadtkirche (Ostersonntag)
07.04. 10:00 Uhr Stadtkirche (Ostermontag)

Gemeindekreise
Bibelabend: Mi., 13./27.03./10.04.; 19:30 Uhr im GZ
Seniorennachmittag: Grün-Do., 28.03. um 14:30 im GZ

Kirchenmusik
Kantoreiprobe: montags, 19:30 Uhr im GZ

Ökumenisches Passionskonzert:
So., 10. März um 17 Uhr in der Stadtkirche Pößneck
(Ensembles der Gemeinden der Stadt Pößneck bringen Chor- 
und Instrumentalwerke zur Passion zu Gehör)

(Copyright: Alex Post)
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Vereine und Verbände

Senioren- und Behindertenbeirat
Die nächste öffentliche Bürgerfragestunde vom Senioren- 
und Behindertenbeirat der Stadt Pößneck findet statt

am Dienstag, dem 12.03.24 von 15-16 Uhr
im Teilhabe-Zentrum der AWO
in der Brauhausgasse 3a.

Bei einem lockeren Gespräch werden alle Probleme/Belange 
von Senioren und Behinderten entgegengenommen.
(Bei näheren Fragen: Ingo Böhme Tel. 0177 3844105).

Runder Tisch für alle „Rolli“-Fahrer
Das nächste Rolli-Treffen findet am Dienstag dem 19. März um 
16 Uhr im Teilhabe-Zentrum der AWO, Brauhausgasse 3a in 
Pößneck statt.
Zu diesem Treffen ist die KOM-BUS mit vor Ort und es wird das 
sichere Ein- und Aussteigen an Bushaltestellen (Busbahnhof) in 
den Bus mit Rollstuhl und Rollator gezeigt.

Schon seit langem wünschen sich „Rolli“-Fahrer eine 
rollstuhlgerechtere Stadt Pößneck. Um diesen berechtigten 
Wünschen Nachdruck zu verleihen, wollen Betroffene künftig 
ihre Ideen bündeln und Treffen mit Gleichgesinnten ins Leben 
rufen. Somit sind zukünftig solche Treffen zu bestimmten 
Themen geplant. Ansprechpartner und Organisator ist Ingo 
Böhme (Tel. 0177/38 44 105), der gerne Fragen rund um diesen 
zwanglosen Austausch beantwortet. Das Lego-Rampen Projekt 
wird weiter ausgearbeitet. „Unser Ziel sollte es sein, gemeinsam 
eine lebenswerte und zugleich behindertengerechte Stadt zu 
entwickeln. Beides darf sich nicht ausschließen“, so Organisator 
Ingo Böhme.

Goethe-Gesellschaft Pößneck e. V. lädt ein

Goethes „Faust“,  
das Hauptwerk der europäischen Romantik

Vortrag von Prof. Dr. Stefan Matuschek, Jena

Im Rahmen ihrer Vortragsreihe begrüßt die Ortsvereinigung 
Pößneck am Donnerstag, 21. März, den Präsidenten der Goethe-
Gesellschaft, Prof. Dr. Stefan Matuschek, der sich in seinem 
Vortrag dem wohl bedeutendsten und meistzitierten Werk der 
deutschen Literatur - „Faust“ - widmet.

In der Vorankündigung heißt 
es: „Goethes ‚Faust‘-Drama 
ist einzigartig: Es ist eine 
Mischung der verschiedensten 
Theaterformen, in denen 
sich akademisch Gelehrtes 
mit populärem Spaß, 
derbe Possen mit Tragik, 
Sentimentalität mit Philosophie 
und Politik verbinden. Durch die 
Modernisierung von Legende 
und Aberglauben, durch seine 

grotesken Kombinationen und seine Balance aus Ernst und 
Ironie ist es das Hauptwerk der europäischen Romantik - und 
schlug beim zeitgenössischen Publikum auch so ein. Es war ein 
literaturgeschichtliches Ereignis. Das Missverständnis begann, 
als man es als Nationalklassiker zu interpretieren begann.“

Alle Interessenten, die dazu mehr wissen wollen, sind herzlich 
eingeladen am Donnerstag, 21. März, um 19 Uhr in der Aula 
des Gymnasiums am Weißen Turm.

Foto: privat

Neuapostolische Kirche GZ Rockendorf
Friedebacher Straße 26a
Gemeindeleiter Ralf Franz, Tel.: 03647 442547

Gottesdienste:

So. 10.03. 10:00 Uhr
So. 10.03. 17:00 Uhr (Ökum. Passionskonzert Stadtkirche PN)
So. 17.03. 10:00 Uhr
Mi. 20.03. 19:30 Uhr
So. 24.03. 10:00 Uhr (Palmsonntag)
Fr. 29.03. 10:00 Uhr (Karfreitag)
So. 31.03. 10:00 Uhr (Bezirksältester Standke)
Mi. 03.04. 19:30 Uhr
So. 07.04. 10:00 Uhr

Jehovas Zeugen
Königreichssaal Pößneck, Flurstraße 3; T
el.: 03647 449291 oder per Videokonferenz
(bitte die Zugangsdaten erfragen); www.jw.org.

Jeder ist herzlich eingeladen:
Do., 18:30 Uhr | So., 17:00 Uhr (ab So., 07.04.: 10 Uhr)
So., 17.03.: Vortrag: „Die Auferstehung-der Sieg über den Tod“
So., 24.03., 18:30 Uhr: Gedenkfeier zum Todestag Jesu
Informationen zur Gedenkfeier: www.jw.org

Alle weiteren Informationen bzw. Änderungen entnehmen Sie 
bitte den Schaukästen an den Kirchen sowie der Tagespresse.

Sportnachrichten

Badespaß in Pößneck

Stadtbad
Bernhard-Siegel-Platz 1
Tel. 03647 505510

Öffnungszeiten Schwimmbad:
Montag: 14:30 bis 21:00 Uhr
Dienstag: 14:30 bis 21:00 Uhr
Mittwoch: 06:00 bis 21:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 bis 21:00 Uhr
Freitag: 06:00 bis 21:00 Uhr
Samstag - Sonntag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Sauna:
Montag: 14:30 bis 21:00 Uhr FRAUENSAUNA
Dienstag: 14:30 bis 21:00 Uhr
Mittwoch: 10:00 bis 21:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 bis 21:00 Uhr
Freitag: 10:00 bis 21:00 Uhr
Samstag - Sonntag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Geänderte Öffnungszeiten:

15.03. (Fr.) Sauna wegen Veranstaltung ab 16:00 Uhr 
geschlossen. Schwimmhalle öffnet regulär bis 21:00 Uhr.
16.03. (Sa.) Der Badebereich öffnet wegen einer Veranstaltung 
des Kreisjugendfeuerwehrverbandes 12:00 Uhr und schließt 
dafür erst 21:00 Uhr. Sauna wegen Frauensaunanacht ab 
16:30 Uhr geschlossen.
Ostern:
Schwimmhalle öffnet in den Osterferien montags und dienstags 
bereits 10:00 Uhr, die Sauna öffnet regulär 14:30 Uhr.
(Mo. 25.03./Di. 26.03./Mo. 02.04.).
29.03. (Karfreitag): Stadtbad von 10:00 bis 21:00 Uhr geöffnet
30.03. (Ostersamstag) Stadtbad von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.
31.03. (Ostersonntag) und 01.04. (Ostermontag): Stadtbad 
geschlossen

Aktuelle Informationen unter www.poessnecker-baeder.de
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Sonstige Mitteilungen

Ausschreibung des Thüringer 
Demografiepreises 2024
Am 20. Februar 2024 geht der Thüringer Demografiepreis in eine 
neue Runde. Bis zum 7. April 2024 können sich Bürgerinnen und 
Bürger mit Erstwohnsitz in Thüringen sowie Vereine, Verbände, 
gemeinnützige Einrichtungen, Stiftungen, Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaften, Gemeinden, Unternehmen 
und sonstige Initiativen mit einem Projekt bewerben, das die 
Folgen des demografischen Wandels im Freistaat Thüringen 
positiv gestaltet. Die Gewinner des Preises werden im Rahmen 
eines Online-Votings ermittelt, das vom 29.4. bis 26.5.2024 
geplant ist und im Juni 2024 bekanntgegeben. Auf die Sieger 
des Votings warten lukrative Geldpreise: der Erstplatzierte 
erhält 12.000 Euro, der Zweitplatzierte 8.000 Euro und der 
Drittplatzierte 5.000 Euro. Für den Wettbewerb können alle 
Projekte eingereicht werden, die inhaltlich mindestens einen der 
folgenden Themenbereiche berücksichtigen:

HEIMAT:Stärken! - Stärkung der Daseinsvorsorge
HEIMAT:Sichern! - Sicherung des Fachkräftebedarfs
HEIMAT:Gestalten! - Gestaltung des

gesellschaftlichen Zusammenhalts

Bewerbungen können elektronisch an info@serviceagentur-
demografie.de oder postalisch gesendet werden an: Thüringer 
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, Serviceagentur 
Demografischer Wandel (SADW), Referat 53, Werner-Seelenbinder-
Straße 8, 99096 Erfurt. Bewerbungsformulare sind ab dem  
20. Februar 2024 unter www.heimat.thueringen.de abrufbar. Dem 
Bewerbungsformular sind ein kurzes Video des Projekts (max.  
90 Sekunden, Handyvideos möglich) oder aussagekräftige Bilder 
hinzuzufügen. Auf der Internetseite sind weitere Hinweise zum 
Bewerbungsverfahren nachzulesen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

Lust auf Gitarre am Lagerfeuer
Gemeinsam mit Herrn Pfeffer, Pößnecker Musiker aus 
Leidenschaft, lernen Sie an fünf Abenden erste Tonfolgen und 
Lieder auf der Gitarre zu spielen.
Unter seiner fachmännischen Anleitung werden gemeinsam 
einfache Liedbegleitungen und sogar erste Variationen geübt. 
Dieser Kurs richtet sich an diejenigen, die die Grundlagen des 
Rhythmus-Gitarrenspiels erlernen möchten oder bereits erste 
Erfahrung im Gitarre spielen haben.

Der Kurs findet donnerstags vom 11.4.- 16.5 2024 von 18:30 - 
20:00 Uhr in der VHS in Pößneck statt.
Information und Anmeldung unter 03663 488 144 oder www.vhs-sok.de.

Volkshochschule Saale-Orla-Kreis

Volksbank unterstützt Projekt Kinderwald
Für insgesamt acht Kindergärten aus Pößneck wird seit letztem 
Jahr das Projekt Kinderwald realisiert. Die Kleinen sollen auf 
dem Bungalowgelände des Bades am Wald in Pößneck einen 
Lernort bekommen. Dies hat sich Bernd Roy zum Ziel gesetzt 
und sammelt fleißig Spenden.

Vor kurzem konnte er für das 
Vorhaben eine Spende der 
Volksbank Vogtland-Saale-
Orla eG entgegennehmen. 
Die Genossenschaftsbank 
unterstützt das Projekt 
sehr gern, denn die Kinder 
liegen uns allen besonders 
am Herzen und sind jeden 
einzelnen Euro wert. Andreas 
Hostalka, Vorstandsmitglied 
der Volksbank Vogtland-
Saale-Orla eG, übergab den 
symbolischen Scheck in 
Höhe von 1.000 Euro an den 
Projektverantwortlichen.
„Mit unserer finanziellen 
Hilfe können wir dazu 
beitragen, dass für die Kinder 

aus Pößneck ein perfekter Ort zum Lernen und Entdecken 
entsteht.“, so Hostalka. Mit der Unterstützung aller Spender 
wird der Kauf von Sitzmöglichkeiten und die Neugestaltung des 
Unterstellbereiches möglich. Die Errichtung eines WC-Häuschen 
soll ebenfalls realisiert werden. Sobald die restlichen Arbeiten 
abgeschlossen werden konnten, wird der Lernort Kinderwald 
für alle Kita-Kinder aus Pößneck zur Verfügung stehen. Die 
ehrenamtliche Arbeit einzelner Initiativen ist besonders wichtig, 
damit für die Kinder ein solches Vorhaben realisiert werden kann.
Die Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG bedankt sich bei Bernd 
Roy für sein unermüdliches Engagement für das hervorragende 
Projekt und freut sich einen kleinen Teil zum Gelingen beitragen 
zu können.
Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG

KULTUR LAND BILDEN.

Das Weiterbildungsprogramm für 
Ehrenamtliche, Vereine, freie Institutionen 
und Künstler für das erste Halbjahr 2024 
ist online. KULTUR LAND BILDEN. bietet 
Seminare und Praxiswissen im Bereich 
Kulturmanagement an.
Informationen und Anmeldemöglichkeiten 
finden Interessierte auf der Homepage unter:  
www.kulturlandbilden.de.

Themen sind u.a. künstliche Intelligenz und ihre 
Anwendungsmöglichkeiten in der Kulturarbeit, effektive 
Kommunikation, Gestaltung von Grafiken für die 
Öffentlichkeitsarbeit, die richtige Abrechnung von Projekten 
und Finanzverwaltung mit Excel. Seit März 2018 ist das 
Weiterbildungsprogramm KULTUR LAND BILDEN., das der 
Thüringer Theaterverband, die LAG Soziokultur Thüringen 
und die LAG Spiel und Theater in Thüringen ins Leben 
gerufen haben, in ganz Thüringen aktiv.

vlnr.: Andreas Hostalka 
(Vorstandsmitglied der 
Volksbank Vogtland-Saale-
Orla eG), Bernd Roy 
(Projektverantwortlicher)  
Foto: Volksbank Vogtland-
Saale-Orla eG
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17.03.
13-17 Uhr

Shedhalle Pößneck
Herzmomente - Hochzeits- und Eventmesse;
Eintritt frei.

17.03.
15:00 Uhr

Schützenhaus
Frühlingssingen mit Chören aus Pößneck und 
Umgebung
Einlass: 14:00 Uhr;
Karten: 8 € im Vorverkauf in der Tourist-Info,
Tel. 03647 412295; (Tageskasse 10 €).

20.03.
19:30 Uhr

Rathauskonzert (Rathaussaal)
Kammerkonzert mit Torben Jans (Violine) und 
Deren Wang (Klavier). Karten in der Tourist-Info, 
Tel. 03647 412295.

22.03.
20:00 Uhr

Schützenhaus
Irish Folk mit „Dead Man´s Hand“
Fünf Musiker aus Leipzig präsentieren Lieder über 
Suff, Weib und Revolution. Mix aus klassischer 
Geige, Akkordeon, Flöten und E-Gitarren/Bass & 
Drums mit ihrer uhreigenen Note aus Traditionals 
und eigenen Songs.

23.03.
09:00 Uhr

Garagenkomplex am Ende des Altenburgrings
Arbeitseinsatz auf der Altenburg zur Pflege und 
Instandsetzung des Zechsteinriffs „Altenburg“.
Wer helfen möchte, den Hausberg von Pößneck 
zu pflegen, ist herzlich eingeladen.
Ansprechpartner: Rolf Bräutigam, Tel. 03647 420063

23.03.
17:00 Uhr

Stadtkirche Pößneck
Passionsoratorium “Golgatha” von Bruno Leipold;
mit Kantoreien aus PN, Hildburghausen, Eisfeld 
sowie Instrumentalisten (Leitung: C. Hofmann)

24.03.
10-17 Uhr

Innenstadt Pößneck
Pößnecker Oster-Landmarkt

24.03.
14:30 Uhr

Museum642 - Pößnecker Stadtgeschichte
Öffentliche Museumsführung,
Preis: Erwachsene 5 €; Schüler/Studierende 3 €,
zzgl. 2 € Führungsgebühr p.P.
(Kinder unter 6 Jahren frei)

24.03.
15:00 Uhr

Teehaus Hummelshain - 97. Sonntagsvortrag
Dorfordnungen als Anfänge der Demokratie in 
Thüringen
Referent: Wolfram Voigt (Schkölen).
Platzreservierung: unter www.foerderverein-
schloss-hummelshain.de oder über Tel.: 0152 
56879301.

28.03.
17:00 Uhr

Rosengarten Pößneck/Öpitz
Osterfeuer Rosengarten -
Oepitzer Heimatfreunde e. V. laden ein
für das leibliche Wohl ist gesorgt

29.03.
09:00 Uhr

30. Pößnecker Osterspaziergang
Treffpunkt: ehemaliger Gasthof „Goldener Löwe“,
Breite Straße/Ecke Krautgasse

06.04.
14:30 Uhr

Museum642-Pößnecker Stadtgeschichte
Museumsführung zu den
Anfängen der Firmengeschichte Conta & Böhme.
Eintritt (3 €). Anmeldg. unter
museum@poessneck.de oder Tourist-Info.

06.04.
19:26 Uhr

Innenstadt Pößneck; Start: Marktplatz
Pößnecker Kneipentour
organisiert vom Wirteverein Pößneck e.V.

06.04.
15:00 Uhr

Sportpark An der Warte
Heimspiel VfB 09 Pößneck gegen
SV Eintracht Eisenberg

11.04.
19:00 Uhr

Bergbau- und Heimatmuseum Könitz
Vortrag: „Alarm, ein Tagesbruch in unmittelbarer 
Nähe einer Deponie“
Autor und Referent:
Dieter Langhammer, Gera. Eintritt: 3 €

12.04.
20:00 Uhr

Shedhalle
2. Business Night RUN -
Firmenlauf für den guten Zweck;
Startgebühr: 14,95 €/Starter (3 € pro Läufer gehen 
an das FZZ Pößneck); Streckenverlauf wie im 
Vorjahr, Start an der Shedhalle,
Anmldg. unter www.volksbank-laufen.de

12.-14.04. Agrarprodukte Ludwigshof eG
Mitteldeutsche Meisterschaft im Hufbeschlag in 
Ranis/Ludwigshof; Info unter: www.edhv.de

Ende des nichtamtlichen Teiles

Veranstaltungskalender

März/April 2024

31.08. Rathaus
gemeinsam700 - Kabinettausstellung:
„Himmel über der Stadt Pößneck -
Il cielo della citta di Pößneck“
Fantasievolle Gemälde von Robin Gunawan.
Acryl und Gouachetechnik.
Mo - Fr 9-12 Uhr, Di 13-18 Uhr, Do 13-16 Uhr.
Eintritt frei.

08 & 09.03.
14:00 Uhr

Museum642 - Pößnecker Stadtgeschichte
Frauenschicksale im Wandel der Zeiten
Sonderführung anlässlich des Int. Frauentages.
Eintritt: Erwachsene 5 €| Schüler/Studierende 3 € -
zzgl. 2 € Führungsgebühr pro Teilnehmer

08.03.
19:00 Uhr

Neues Jagdschloss Hummelshain-Festsaal
Goran Stevanovich anlässlich der
THÜRINGER BACHWOCHEN.
Der aus Bosnien stammende, mit internationalen 
Preisen ausgezeichneter Meister des Akkordeons 
präsentiert sein Repertoire von Johann Sebastian 
Bach bis zu zeitgenössischen Kompositionen.
Einlass ab 18:30 Uhr. Festsaal ist geheizt.
Platzreservierung über www.foerderverein-
schloss-hummelshain.de oder tel. 036424/51919.

09.03.
14:00 Uhr

Sportplatz Griebse, Kunstrasenplatz
Heimspiel VfB 09 Pößneck gegen
TSV Gera-Westvorort

09.03.
20:00 Uhr

Schützenhaus
VIDA - Die Tango-Showsensation aus Argentinien
auf höchstem Niveau!

10.03.
17:00 Uhr

Stadtkirche Pößneck
Chorkonzert zur Passionszeit
Kirchenchöre und Ensembles der Region,
Orgel: Cornelius Hofmann; Eintritt: frei(willig)

11.03.
14:30 Uhr

Kulturhaus Peuschen
Lesung mit Benjamin Schmidt - geb. 1989 im Saale-
Orla-Kreis, lebt in Berlin, arbeitet als Grafiker und 
freier Künstler. Eine Veranstaltung im Rahmen des 
Projektes „Familie mobil“ des FZZ Pößneck.
Anmldg. unter info@fzz-poessneck.de oder
03647 414577; Eintritt: 10 €.

13.03.
19:00 Uhr

Bilkesaal
Musikabend - Alexander Post und Thomas Pfeffer.
Lieder von Reinhard Mey, Hannes Wader, Ulrich 
Rosky, MTS u. v. m..
Eintritt frei. Anmeldg. unter Tel. 03647/500 320
oder bibliothek@poessneck.de

14.03.
18:00 Uhr

Historische Schaudruckerei im Bilkenkeller
„Druckerstammtisch“-Geschichte der Pößnecker 
Druckindustrie. Der Freundeskreis im Verein 
Pößneck attraktiver e.V. lädt ehemalige Kolleginnen 
und Kollegen (Heinz-Kapelle-Werk oder Karl-
Marx-Werk), Freunde und Interessierte ein.
(Anmldg. über Tourist-Info).

15.03.
19:30 Uhr

Schützenhaus
The Firebirds Burlesque Show
Ein Hauch Frivolität, ein Schuss Nostalgie und 
eine Prise prickelnder Sinnlichkeit garantieren 
einen nostalgischen, mitreißenden Abend.

16.03.
13 - 17 Uhr

Bergbau- und Heimatmuseum Könitz
Ostermarkt, Eintritt: 2 € (Kinder bis 8 Jahre frei)

16.03.
14:00 Uhr

Sportplatz Griebse
Heimspiel VfB 09 Pößneck gegen
FC Thüringen Jena

16.03.
15:30 Uhr

Stadtkirche
Öffentliche Führung Stadtkirche Sankt 
Bartholomäus
mit Orgelspiel; Eintritt: 3 €| Kinder bis 5 Jahren frei
(KVV in der Tourist-Info)

17.03.
10:00 Uhr

Herschdorf, Am Anger
Auf dem Schustersteig durch die Uhlstädter Heide
Rundwanderung. Veranstaltung des Naturparks 
„Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale“.
Details: 4 h| 8 km| Skg: mittel| Hd: 150 m| 5 €
Anmelden bei: Rosi Leber:
036734 22268| 0172 6366001| leberr@t-online.de
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Beschl.Nr.: SoA 26/2023
Die Mitglieder des Sozialausschusses beschließen für die 
Freiwillige Feuerwehr 1858 e.V. einen Zuschuss in Höhe von 
1.000 € aus dem Sozialfond für die geleisteten Dienste der 
Kameraden.

Beschl.Nr.: SoA 27/2023
Die Mitglieder des Sozialausschusses beschließen für die 
Selbsthilfegruppe Pößneck der Deutschen Rheuma-Liga einen 
Zuschuss in Höhe von 200 € aus dem Sozialfond für die 
30jährige Jubiläumsveranstaltung.

Aus dem öffentlichen Teil der Sitzung des 
Sozialausschusses vom 14.12.2023

Beschl.Nr.: SoA 32/2023
Die Mitglieder des Sozialausschusses stimmen dem wiederholten 
Antrag der Volkssolidarität e.V. auf Zuschüsse zur Förderung von 
kulturellen Aktivitäten und Traditionsveranstaltungen in Höhe von 
1.000 € aus dem Sozialfonds zu.

Wahlbekanntmachung

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl eines hauptamtlichen Bürgermeisters 
der Stadt Pößneck am 26. Mai 2024

1.
In der Stadt Pößneck wird am 26. Mai 2024 ein hauptamtlicher 
Bürgermeister gewählt.

Zum hauptamtlichen Bürgermeister, der als Beamter auf 
Zeit auf die Dauer von sechs Jahren gewählt wird, ist jeder 
Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, 
der am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat. Personen, 
die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union besitzen, sind unter denselben 
Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie Deutsche. Nicht 
wählbar ist, wer am Wahltag das 65. Lebensjahr vollendet hat. 
Zum hauptamtlichen Bürgermeister kann auch ein Bewerber 
gewählt werden, der zur Zeit der Wahl seinen Aufenthalt nicht in 
der Gemeinde hat.

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der 
Bundesrepublik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische 
Republik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik 
Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich 
der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, 
Republik Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.

(Vgl. zum Vorstehenden §§ 1, 24 Abs. 2 ThürKWG; Personen, 
die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union besitzen, sind zum Bürgermeister 
unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie 
Deutsche (§§ 1 Abs. 2, 24 ThürKWG))

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.

Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, wer 
nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche 
demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist zum 
Bürgermeister nicht wählbar, wer im Übrigen die persönliche 
Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht besitzt. 
Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für die 
Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde 
eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als 
hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium 
für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder 
Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet 
hat; er muss ferner erklären, dass er mit der Einholung der 
erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt für 
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Fachbereich Öffentliche Ordnung informiert:
Aus Anlass des diesjährigen Oster-Landmarktes können 
am Sonntag, dem 24.03.2024 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 
17:00 Uhr die Ladengeschäfte geöffnet sein.

Im Auftrag
Nico Schwenke
Fachbereich Öffentliche Ordnung

Beschlüsse

Aus dem öffentlichen Teil der Sitzung des 
Sozialausschusses vom 22.11.2023

Beschl.Nr.: SoA 22/2023
Bestätigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des 
Sozialausschusses vom 18.10.2023.

Beschl.Nr.: SoA 23/2023
Die Mitglieder des Sozialausschusses lehnen den Antrag der 
Volkssolidarität auf Zuschüsse zur Förderung von kulturellen 
Aktivitäten und Traditionsveranstaltungen ab.

Beschl.Nr.: SoA 24/2023
Die Mitglieder des Sozialausschusses stimmen dem Zuschuss 
an den 1. SV Pößneck e.V., Abt. Bogenschießen, in Höhe von 
1.300 € aus dem Sportfond zu, welcher auf der Grundlage 
des bestehenden Pachtvertrages zur Unterhaltung des 
Bogensportplatzes gewährt wird.

Beschl.Nr.: SoA 25/2023
Die Mitglieder des Sozialausschusses stimmen über die 
Änderung des Antrages der Freiwillligen Feuerwehr 1858 e.V. 
Pößneck zur Ausrichtung ihrer Jahresabschlussfeier ab.
Die Änderung bezieht sich auf die Antragshöhe von 800 Euro 
auf 1.000 Euro.
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b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

d) eine Bescheinigung der Gemeinde seiner Hauptwohnung 
über die Wählbarkeit nach dem Muster der Anlage 22 zur 
ThürKWO, wenn die Hauptwohnung nicht in der Gemeinde 
ist, in der er sich bewirbt.

(Vgl. §§ 17 Nr. 1 und 2, 18 Abs. 1, 2 und 3 ThürKWO; §§ 14 Abs. 
1 bis 4 und 16 ThürKWG)

1.3
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster 
der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des 
Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, 
den Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter 
Angabe des Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und 
der Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal so 
vielen Wahlberechtigten tragen, wie Gemeinderatsmitglieder 
zu wählen sind (insgesamt 120 Unterschriften). Bewirbt sich 
der bisherige Bürgermeister als Einzelbewerber, sind keine 
Unterstützungsunterschriften erforderlich.

(Vgl. § 24 Abs. 4 ThürKWG)

Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage 
beizufügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er für dieselbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag 
aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser 
Einrichtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm die 
Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für 
Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt.

Zusätzlich ist eine Bescheinigung der Gemeinde seiner 
Hauptwohnung über die Wählbarkeit nach dem Muster der 
Anlage 22 zur ThürKWO beizufügen, wenn die Hauptwohnung 
nicht in der Gemeinde ist, in der er sich bewirbt.

(Vgl. §§ 17 Nr. 1 und 2, 18 Abs. 3 ThürKWO; § 24 Abs. 2 bis 4 
ThürKWG)

2.
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Bewerber 
muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten 
Angehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt 
werden. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist 
vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich 
und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. 
Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine 
gemeinsame Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger 
durchzuführen. Der Bewerber kann auch durch eine Versammlung 
von Delegierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe aus der 
Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck 
gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers, 
Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung 
sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag 
einzureichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei 
weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter 
der Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in 
geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den 
Bewerbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter 
ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt 
zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 
156 des Strafgesetzbuches (StGB).

(Vgl. § 17 Nr. 3 ThürKWO, § 15 ThürKWG)

3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht 
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der 
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 

Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die 
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 
einverstanden ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein 
Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).

1.1
Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, 
Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.

Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber 
enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 
24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf 
nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu 
seine Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im 
Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist.

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss 
den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder 
der Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann 
eine weitere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur 
deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. 
Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher 
daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Die 
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen 
die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
tragen, die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede 
Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei 
Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die 
Unterzeichnung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter 
zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen 
wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, so 
gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, 
der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftragter und 
nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste 
Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts Anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung 
sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum 
Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im 
Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte 
und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt 
werden.

(Zum Erfordernis der Volljährigkeit vgl. ThürVerfGH, Urteil vom 
25.09.2018 - VerfGH 24/17, S. 51)

1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung 
enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 

unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres 
Geburtsdatums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als 
Anlage beizufügen:

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvorschlag 
zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium 
für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder 
Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet 
hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte 
einverstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine 
Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des 
Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt,
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(Vgl. §§ 17 Nr. 4, 18 Abs. 3 und 4, 20 Abs. 1 bis 3 ThürKWO;  
§§ 14 Abs. 1, 5 und 6, 24 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 ThürKWG)

3.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht 
die erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser 
Wahlvorschlag ebenfalls vom Wahlleiter der Gemeinde mit einer 
Liste zur Leistung der noch erforderlichen Unterschriften (Anlage 
7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach Einreichung 
des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführungen unter 3.3 
gelten entsprechend.

(Vgl. §§ 17 Nr. 4, 18 Abs. 3 und 4, 20 ThürKWO; §§ 14 Abs. 5 und 
6, 24 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 ThürKWG)

4.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung 
der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 
2024 (44.Tag vor der Wahl) bis 18.00 Uhr eingereicht sein. 
Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Stadt Pößneck, 
Neustädter Straße 1 in 07381 Pößneck einzureichen. Eingereichte 
Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des 
Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner 
des Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des 
Einzelbewerbers zurückgenommen werden.

(Vgl. §§ 17 Nr. 6 und 21 Abs. 2 ThürKWO; §§ 17 Abs. 1 Satz 2 
und 3, 24 Abs. 1 Satz 2 ThürKWG)

5.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag 
eingereicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen 
vorgeschlagenen Bewerber durchgeführt.

(Vgl. § 17 Nr. 8 ThürKWO; § 24 Abs. 7 Satz 1 ThürKWG)

6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten 
oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu 
beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens am 
22. April 2024 (34. Tag vor der Wahl) bis 18.00 Uhr behoben sein. 
Am 23. April 2024 (33. Tag vor der Wahl) tritt der Wahlausschuss 
der Gemeinde zusammen und beschließt, ob die eingereichten 
Wahlvorschläge den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz 
und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen 
entsprechen und als gültig zuzulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder 
verliert er die Wählbarkeit nach der Zulassung des Wahlvorschlages, 
aber vor der Wahl, so findet die Wahl nicht statt.

7.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine 
verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag 
der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, 
einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

Stadt Pößneck, den 01.03.2024
Andreas Blümel
Gemeindewahlleiter

Wahlbekanntmachung

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Stadtratswahl der Stadt Pößneck am  
26. Mai 2024

1.
In der Stadt Pößneck sind am 26. Mai 2024
24 Stadtratsmitglieder zu wählen.

Wählbar für das Amt eines Stadtratsmitglieds sind 
Wahlberechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
haben (§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus 
§§ 1 und 2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, 
die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht 

Landtag, im Kreistag des Landkreises Saale-Orla-Kreis 
oder im Stadtrat der Stadt Pößneck vertreten sind, müssen 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der 
Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, 
zusätzlich von viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt 
werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
106 Unterschriften).

(Vgl. zum Vorstehenden § 24 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 14 Abs. 5 
ThürKWG und § 24 Abs. 4 Satz 4 ThürKWG)

3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder 
Gemeinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines 
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder 
Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche 
Unterstützungsunterschriften von viermal so vielen 
Wahlberechtigten wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind. 
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger 
seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat oder 
im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen 
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil 
der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im 
Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises 
Saale-Orla-Kreis oder im Stadtrat der Stadt Pößneck vertreten ist.

3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen 
Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 
1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des 
früheren Wahlvorschlags war.

3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften persönlich nach der Einreichung 
des Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Stadtverwaltung 
Pößneck, Neustädter Straße 1 in 07381 Pößneck, Erdgeschoss, 
Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt, Zimmer 003 bis zum 22.April 
2024 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- 
und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums 
einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die 
Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird vom 
Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden und 
unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags während der 
üblichen Dienstzeiten der Stadtverwaltung Pößneck

Montags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwochs von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr,
sowie am 22. April 2024 von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr ausgelegt.

Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen 
Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder 
nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen 
Eintragungsraum bei der Stadtverwaltung Pößneck aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann 
in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte 
Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines 
bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, 
die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides 
statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung 
eines Eintragungsscheins vorliegen.

Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften 
ausgeschlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für die 
dieselbe Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl 
bereits in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben 
oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet 
haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenommen 
werden.
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d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres 
Geburtsdatums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 
6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind und 
dass sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

(Vgl. §§ 17 Nr. 1 und 2, 18 Abs. 1 und 2 ThürKWO; §§ 14 Abs. 1 
bis 4 und 16 ThürKWG)

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen 
Versammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in 
geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den 
Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame 
Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger 
durchzuführen. Die Bewerber können auch durch eine 
Versammlung von Delegierten, die von den wahlberechtigten 
Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen 
einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten 
Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in 
geheimer Abstimmung gewählt werden.

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber 
und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der 
Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei 
haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer 
der Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung 
der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder 
wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung 
vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung 
bewerbenden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und 
ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. 
Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an 
Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im 
Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches (StGB).

(Vgl. § 17 Nr. 3 und § 18 Abs. 2 ThürKWO; § 15 ThürKWG

3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht 
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises Saale-Orla-Kreis oder im Stadtrat der 
Stadt Pößneck vertreten sind, müssen neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei 
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so vielen 
Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemeinderatsmitglieder 
zu wählen sind (insgesamt 106 Unterschriften).

3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder 
Gemeinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines 
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder 
Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche 
Unterstützungsunterschriften von viermal so vielen 
Wahlberechtigten wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen 
sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner 
zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im 
Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen 
Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn 

vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit 
mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde 
haben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die 
Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen 
ist die Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend  
(§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der 
Bundesrepublik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische 
Republik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik 
Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich 
der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, 
Republik Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn sowie Republik Zypern.

§ 1 Abs. 2 ThürKWG; zum Gemeinderatsmitglied sind Personen, 
die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union besitzen, unter denselben Bedingungen 
wahlberechtigt und wählbar wie Deutsche

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in 
Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).

1.1
Für die Wahl der Stadtratsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder 
von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert:

Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen 
Wahlvorschlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 24 
Bewerber enthalten.
Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres 
Nachnamens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, ihres 
Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder 
Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; 
er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen. Jeder 
Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung 
der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; dem 
Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzugefügt werden, 
wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge 
erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen 
sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. 
Alle Wahlvorschläge müssen die Unterschriften von mindestens 
zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter 
zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen 
wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, so 
gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, 
der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftragter und 
nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste 
Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts Anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung 
sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum 
Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im 
Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte 
und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden.

1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und 

Anschrift der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im 
Wahlvorschlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
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6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag 
eingereicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird 
ohne Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und 
ohne das Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber 
durchgeführt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, 
wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.

(Vgl. § 17 Nr. 7 ThürKWO; § 19 Abs. 1 Satz 1 und 2 ThürKWG)

7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter 
der Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die 
Beauftragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. 
Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens zum 22. April 
2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind 
auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, als 
sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen 
Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen Fällen 
aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in gleicher Weise 
wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 2024 tritt der Wahlausschuss 
der Gemeinde zusammen und beschließt, ob die eingereichten 
Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenverbindungen den 
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer 
Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen 
und als gültig zuzulassen sind.

8.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine 
verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag 
der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, 
einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

Pößneck, den 01.03.2024
Stadt Pößneck
Andreas Blümel
Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung über die  
Sitzung des Wahlausschusses  

der Stadt Pößneck
Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses der Stadt 
Pößneck findet

am Dienstag, den 23. April 2024, um 18.00 Uhr
im Gebäude der Stadtbibliothek Bilke, 2. OG,

Klosterplatz 1, in 07381 Pößneck
statt.

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Verpflichtung der Beisitzer / Schriftführer /  

ggf. Stellvertreter
3. Prüfung der eingereichten Vorschläge für die

Bürgermeisterwahl in Pößneck am 26. Mai 2024
4. Beschlussfassung über die eingereichten Vorschläge

für die Bürgermeisterwahl der Stadt Pößneck am 26. Mai 2024
5. Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge

für die Stadtratswahl am 26. Mai 2024
6. Beschlussfassung über die Zulassung der eingereichten

Wahlvorschläge für die Stadtratswahl am 26. Mai 2024

Die Sitzung ist öffentlich.

Stadt Pößneck, den 07.03.2024
Andreas Blümel
Gemeindewahlleiter

Ende des amtlichen Teiles

einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen 
einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften 
bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im 
Gemeinderat/Stadtrat vertreten ist.

3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen 
Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 
1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des 
früheren Wahlvorschlags war.

(Vgl. § 17 Nr. 4 und § 20 Abs. 1 bis 3 ThürKWO, § 14 Abs. 5 und 
6 ThürKWG)

3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des 
Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Stadt Pößneck bis 
zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres 
Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums 
einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die 
Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird vom 
Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden und 
unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags während der 
üblichen Dienstzeiten der Stadtverwaltung: Montags bis Freitags 
von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Dienstags von 13.00 Uhr bis 18.00 
Uhr und Donnerstags von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr, sowie am 22. 
April 2024 von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, in der Stadtverwaltung 
Pößneck, Verwaltungsgebäude Neustädter Straße 1 Bürgerbüro 
Erdgeschoss, 07381 Pößneck ausgelegt.

Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen 
Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder 
nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen 
Eintragungsraum bei der Stadt Pößneck aufzusuchen, erhalten auf 
Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person 
auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten 
Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die 
Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides 
statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung 
eines Eintragungsscheins vorliegen.

Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften 
ausgeschlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe 
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in 
eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen 
Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete 
Unterschriften können nicht zurückgenommen werden.

(Vgl. §§ 17 Nr. 4, 18 Abs. 4, 20 ThürKWO; § 14 Abs. 1, 5 und 6 
ThürKWG)

4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig 
(Listenverbindung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 
18.00 Uhr, durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten 
der Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde 
erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung 
der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten 
Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

(Vgl. § 17 Nr. 5 und 6 ThürKWO; § 17 Abs. 3 ThürKWG)

5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung 
der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim 
Wahlleiter der Stadt Pößneck, Neustädter Straße 1 in 07381 
Pößneck einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können 
nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame 
schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschlages und 
der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlages 
zurückgenommen werden.

(Vgl. §§ 17 Nr. 6 und 21 Abs. 2 ThürKWO; § 17 Abs. 1 Satz 2 und 
3 ThürKWG)


